
6. 

Anlage 5: Besondere Zugangsvoraussetzungen 

für den MBA-Studiengang 

Arztpraxismanagement 

gem. § 4 Abs. 2 Nr. c) der Ordnung über Zugang 

und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden 

weiterbildenden Masterstudiengängen 

der Leuphana Universität Lüneburg 
 

 

1) Studienabschluss: 

Der Zugang zum Weiterbildungsstudiengang 

„Arztpraxismanagement“ setzt einen ersten Abschluss in einem 

Studium der Medizin voraus. Andere Studienabschlüsse können 

anerkannt werden, wenn überwiegend gleichwertige 

Qualifikationen im Bereich Biologie und/oder Pharmazeutik 

nachgewiesen werden können. 

 

2) Berufserfahrung: 

Die Berufserfahrung nach § 4 Abs. 2 Nr. a) gilt dann als 

einschlägig, wenn sie in der medizinischen Versorgung oder damit 

verwandten Berufsfeldern im Rahmen eines hauptamtlichen 

qualifizierten (ggfs. auch freiberuflichen) 

Beschäftigungsverhältnisses gesammelt wurde. 

Beschäftigungsverhältnisse gelten als qualifiziert, wenn diese 

überwiegend Tätigkeiten zum Gegenstand hatten, die dem 

Qualifikationsniveau des jeweiligen Hochschulabschlusses 

entsprechen. 

 

3) Sprachkenntnisse 

Bewerber/innen müssen darüber hinaus besondere 

Englischkenntnisse nachweisen. Folgende zum Zeitpunkt der 

Bewerbung gültige Testergebnisse werden als ausreichend 

anerkannt: 

� TOEFL internetbasiert mit mindestens 80 Punkten, 

computerbasiert mit mindestens 213 Punkten, papierbasiert 

mit mindestens 550 Punkten, 

� IELTS (Academic Version) mit mindestens 6.0 Punkten, 

� CAE/CPE mit mindestens Level C, 

� TOEIC (Listening and Reading) mit mindestens 750 Punkten, 

� Test des Fremdsprachenzentrums der Leuphana Universität 

Lüneburg mit äquivalentem Punktwert. 

Auf Antrag und nach Einzelfallprüfung können auch anerkannt 

werden: 

� Andere gängige Testverfahren mit äquivalentem Punktwert, 

� Durchführung eines englischsprachigen Telefoninterviews 

anhand eines standardisierten Interviewleitfadens; das 

Interview wird durch entsprechend qualifizierte 

Mitarbeiter/innen der Leuphana Universität Lüneburg 

durchgeführt, 

� dokumentierter Auslandsaufenthalt im englischsprachigen 

Ausland von mindestens 6 Monaten Dauer, 

� englischsprachige Publikation in einem anerkannten 

Wissenschaftsmedium. 

 


